Passgenaue Brückenangebote der Berufsschule 
für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA)

Für die Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz sollen passgenaue Angebote in zwei Stoßrichtungen gemacht werden: Die berufsvorbereitende und die berufsqualifizierende Zielsetzung.

Bei den berufsvorbereitenden Maßnahmen, die noch nicht ausbildungsreife Schülerinnen und Schüler zur Ausbildungsreife führen sollen, favorisiert das Kultusministerium sogenannte kooperative Berufsvorbereitungsjahre (BVJ/k). Die arbeitslosen Jugendlichen erhalten an 2,5 Tagen pro Woche Unterricht an der Berufsschule und werden die restliche Zeit von Kooperationspartnern betreut. Der Kooperationspartner (Maßnahmeträger) ist für die praktische Unterweisung verantwortlich. Dazu vermittelt er die Jugendlichen in Betriebspraktika oder bietet ihnen fachpraktischen Unterricht in eigenen Werkstätten an. Da bei nicht wenigen der betroffenen Jugendlichen verhaltensbedingte Mängel die Arbeitsplatzsuche erschweren, sorgt er auch für eine sozialpädagogische Betreuung. 

Für Schülerinnen und Schüler, die eine zusätzliche Sprachförderung benötigen, um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben, wurde das Berufsintegrationsjahr (BIJ) vorgestellt. Auch hier besuchen die Jugendlichen 2,5 Tage die Berufsschule und werden an den restlichen 2,5 Tagen von einem Kooperationspartner betreut. In diese Klassen werden nicht nur Schüler mit Migrationshintergrund aufgenommen, sondern auch deutsche Schülerinnen und Schüler mit sprachlichen Defiziten. Um die sprachliche Kompetenz zu stärken, erhalten sie acht Unterrichtsstunden Deutsch pro Woche. 

Ausbildungsreife Schülerinnen und Schüler dagegen werden in einer berufsqualifizierenden Maßnahme in einem bestimmten Berufsfeld, z.B. Elektrotechnik, Metalltechnik oder Ernährung an eine Berufsausbildung herangeführt. Der Unterrichtsstoff orientiert sich an den Lehrplänen der entsprechenden Fachklassen im 1. Ausbildungsjahr. In diesem Berufseinstiegsjahr (BEJ) besuchen die Schülerinnen / Schüler pro Woche 2,5 Tage die Berufsschule und 2,5 Tage ein Betriebspraktikum. Der erfolgreiche Besuch eines Berufseinstiegsjahres kann bis zu einem Jahr auf die Ausbildungszeit angerechnet werden. Da eine sozialpädagogische Betreuung hier im Regelfall nicht nötig ist, konzentriert sich der betreuende Kooperationspartner auf die Vermittlung von Praktikumsstellen. 

Bei allen kooperativen Angeboten handelt es sich um vollschulische Maßnahmen. Die Jugendlichen erfüllen mit dem erfolgreichen Besuch eines dieser Brückenangebote auch ihre Berufsschulpflicht. Der Kooperationspartner wird beim Berufsvorbereitungsjahr und beim Berufseinstiegsjahr aus Landesmitteln finanziert. Beim Berufsintegrationsjahr erfolgt die Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 
